
Förderung im Hundewesen 
Auch dieses Jahr fördert der Lan
desjagdverband über Mittel der 
Jagdabgabe wieder das Hundewe
sen. Gefördert werden sowohl die 
Hundeausbildung als auch anteilig 
die Anschaffung von Ausrüstungs
gegenständen. 

Ausbildungsförderung 
Mit dem Ziel , einen ausreichenden Be
stand an leistungsgeprüften Jagdhun
den im Land nachhaltig zu sichern, 
werden Hundeausbilder im Jagdge
brauchshundewesen in Sachsen-An
halt finanziell unterstützt. 
Der Landesjagdverband konnte sich mit 
der Oberen Jagdbehörde auch für die
ses Jahr darauf verständigen, dass die 
Hundeausbildung über die Jagdabga
be im Land stärker gefördert wird . Der 
Aufwand für die Ausbildung von Jagd
gebrauchshunden wird finanziell mit ei
nem Festbetrag von 250€ unterstützt. 

Einzureichen sind 
- Förderantrag 
- Kopie der Prüfungsurkunde 
- Kopie des Jagdscheins 

Zuwendungsvoraussetzungen 
Voraussetzung für die Förderung ist 
der Nachweis einer erfolgreich abge
legten Brauchbarkeitsprüfung gemäß 
Nr. 2.2 oder 2.3 AB-LJagdG LSA des 
Jagdhundes. Die Prüfung darf nicht 
länger als ein Jahr zurückliegen. Die 
Zuwendung wird nur einmal je Jagd
hund gewährt. Eine bereits erfolgte 

Prüfungsförderung in der Vergangen
heit führt zur Ablehnung des Antrags. 

Ausrüstungsförderung 
Die Jagd birgt viele Gefahren sowohl 
für Jagdhunde als auch für Hundefüh
rer. Zur Minderung des Verletzungsri
sikos hat der Landesjagdverband ge
meinsam mit der Oberen Jagdbehör
de des Landes ein umfangreiches und 
unbürokratisches Förderprogramm auf 
den Weg gebracht, um die Jagd in Sach
sen-Anhalt noch sicherer zu machen. 
Gefördert werden mit einer Anteils
förderung von 60 % Hundeschutzwes
ten, Hundeortungsgeräte, Bauhundes
ender und Sauen-/Keilerschutzhosen. 
Der Förderzeitraum für die Anschaf
fung von Ausrüstungsgegenständen 
gilt vom 01.09.2023 bis 30.11.2023. 
Nach Prüfung des Antrages erhalten 
Sie eine Bewilligung für die Anschaf
fung des wirtschaftlichsten Angebo
tes. Die Anschaffung darf erst nach 
der Bewilligung erfolgen. 

Einzureichen sind 
- Förderantrag 
- drei vergleichbare Kostenvoran-

schläge als Kopie {der Ausdruck ei
nes Warenkorbes mit allen benö
tigten Kostenangaben ist ausrei
chend) 

- Kopie der Prüfungsurkunde 
- Kopie des Jagdscheins 

Zuwendungsvoraussetzungen 
Eine Bezuschussung erfolgt nur bis 
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zum vollendeten 8. Lebensjahr des 
Jagdhundes und nur, sofern keine 
Zweifel an der Brauchbarkeit bspw. 
infolge von Krankheiten oder Gebre
chen des Hundes bestehen. Die Be
schaffung von Ausrüstungsgegen
ständen wird innerhalb der fünfjäh
rigen Zweckbindungsfrist einmalig 
unterstützt. Innerhalb dieses Zeit
raumes ist die Ersatzbeschaffung 
z.B. bei Verlust, Defekt oder Ver
schleiß von einer Unterstüt zung aus
geschlossen. Eine Zuschussgewäh
rung ist auf maximal zwei Jagdhun
de je Halter begrenzt. 

Hundeschutzwesten 
Voraussetzung ist der Nachweis ei
ner erfolgreich abgelegten Brauch
barkeitsprüfung gemäß Nr. 2.2 oder 
2.3 der Ausführungsbestimmungen 
des Landesjagdgesetzes Sachsen
Anhalt. 

Hundeortungsgeräte/ / 
Bauhundesender 
Die Unterstützung der Beschaffung 
von Hundeortungsgeräten schließt 
Zusatzhalsbänder für mehrere Hunde 
ein. Voraussetzung ist der Nachweis 
der jeweilig entsprechenden erfolg
reich abgelegten Brauchbarkeitsprü
fung für die Fachgruppen Schweißar
beit, Stöbern oder Bauarbeit gemäß 
Nr. 2.2 oder 2.~ der Ausführungsbe
stimmungen des Landesjagdgesetzes 
Sachsen-Anhalt. 

Sauen- und Keilerschutzhosen für 
Hundeführer 
Voraussetzung ist der Nachweis ei
ner erfolgreich abgelegten Brauch
barkeitsprüfung gemäß Nr. 2.2 oder 
2.3 der Ausführungsbestimmungen 
des Landesjagdgesetzes Sachsen
Anhalt. 

Die Anträge werden abhängig von ih
rem Eingang in der Geschäftsstel
le bearbeitet. Die Förderungen kön
nen nur solange gewährt werden, wie 
noch finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus eingereichte 
Anträge kö.nnen leider nicht mehr be
rücksichtigt werden . Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf die Förderung. 
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